


  

 



  

 



  

 

 



  



  

 

 



  



Stadt Tengen Bebauungsplan „Roosäcker, 1. Änderung" 
fung 

Artenschutz am Haus 

Maßnahme 

Artenschutzrechtliche Prü-

Um zusätzliche Habitate insbesondere für Vögel und Fledermäuse zu schaffen, wird empfohlen, Artenschutz

maßnahmen am Haus umzusetzen. Denkbar sind z.B. Nistkästen, Nischen und Hohlräumen an der Fassade für 

Vögel und Spaltenquartiere für Fledermäuse in der Fassade, im Mauerwerk und im Dachbereich. 

Begründung 

Schutzgut Tiere: Schaffen zusätzlicher Habitate am Gebäude, Stärkung der Artenvielfalt 

Festsetzung:§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, § 44 BNatSchG 
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